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Basel, 3. Februar 2016 
 
Regierungsbeschluss vom 2. Februar 2016 
 
Vernehmlassung zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt (Istan-
bul-Konvention); Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 
 
Sehr geehrte Frau Marfurt 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 14. Oktober 2015 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ge-
nehmigung und Umsetzung der Istanbul-Konvention zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt unterstützt die Stossrichtung der Istanbul-Konvention 
und den Willen des Bundesrates, das Übereinkommen zu genehmigen und umzusetzen. Die An-
nahme und Umsetzung der Konvention bestätigt das Engagement und die humanitäre Tradition 
der Schweiz. Auch wird dadurch die Haltung gestärkt, dass Häusliche Gewalt nicht toleriert wird. 
Der Regierungsrat begrüsst das Anliegen sicherzustellen, dass die getroffenen Massnahmen den 
besonderen Bedürfnissen schutzbedürftiger Personen – einschliesslich Opfern im Kindesalter – 
entsprechen und ihnen in geeigneter Weise zugänglich gemacht werden.  
 
Direkte Auswirkungen, namentlich finanzieller Natur, erwartet der Kanton Basel-Stadt aus der 
Ratifikation keine, bestehen in diesem Bereich doch bereits heute zahlreiche rechtliche Rahmen-
bedingungen, Organisationen und Massnahmen. So begrüsst der Regierungsrat auch die Idee, 
auf bestehende kantonale Infrastrukturen zurückzugreifen, um die festgehaltene Verpflichtung 
einer kostenlosen, rund um die Uhr erreichbaren Telefonberatung für Opfer aller Formen von 
Gewalt zu erfüllen. Nichtsdestoweniger dürfte mit diesem Übereinkommen die Koordination so-
wohl auf internationaler als auch auf interkantonaler Ebene verbessert werden.  
 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Sonja Roest 
Vontobel, Leiterin des Fachreferats des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, son-
ja.roest@jsd.bs.ch, Tel. 061 267 44 94, zur Verfügung. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

       
Dr. Guy Morin       Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident        Staatsschreiberin 

Bundesamt für Justiz, Fach- 
bereich Internationales Strafrecht 

anita.marfurt@bj.admin.ch 


